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1 Einleitung

In der Vergangenheit und Gegenwart wurden Wissenschaftler nicht mü-
de zu betonen, wie wichtig es ist, bestimmte Institutionen mit Unabhän-
gigkeit gegenüber politischen Akteuren auszustatten. Die Unabhängigkeit
einer Institution wird dabei oftmals von einem „Nimbus“ des Neutralen,
Unantastbaren und vor allem des Wirksamen umgeben. Was unabhängig
ist, das muss auch gut sein. Diese Denkweise lässt sich nicht nur in aktuellen
Untersuchungen über Autonomie finden. Sie kursiert auch in viel älteren
Forschungsarbeiten über die Rechnungshöfe.
Blasius schreibt beispielsweise von einem „unverzichtbaren Attribut“ (Bla-

sius 1996: 24) der Rechnungshöfe. Von Arnim spricht vom „Lebenselixier
für Kontrolle“ (von Arnim 1983: 669). Was aber macht die Unabhängigkeit
zu einem „Lebenselixier“ oder zu einem „unverzichtbaren Attribut“ für die
Kontrolle? Die bloße Tatsache der gesetzlichen Festschreibung von Unab-
hängigkeit würde sicher kaum zu solch wortgewaltigen Bedeutungszumes-
sungen führen. Damit zeigt sich eines der zentralen Probleme hinsichtlich
der Unabhängigkeit der Rechnungshöfe. Es wird im Grunde viel diskutiert
und rezitiert, ohne den Sachverhalt näher an der Realität zu reflektieren.
Aussagen werden übernommen, modifiziert oder kritisiert, ohne deren em-
pirische Gültigkeit zu prüfen. Zu berücksichtigen ist dabei zweifelsohne,
dass nur die wenigsten Wirkungszusammenhänge von Rechnungshofeigen-
schaften prüfbar sein dürften bzw. dass ein exzellenter Informationszugang
notwendig ist, um solche Untersuchungen vornehmen zu können.
Dieses erste Kapitel soll einerseits einen groben Überblick über die gesam-

te Arbeit geben. Es soll andererseits so wichtige Aspekte wie Forschungs-
problem, Forschungsdesign, Vorgehensweise und Theorieansatz mit der nö-
tigen inhaltlichen Tiefe abhandeln. Den thematischen Einstieg bilden zwei
kleine, etwas zugespitzte und durchaus provokante Abhandlungen über die
allgemeine Rechnungshofforschung, die in der empirischen Betrachtung von
Unabhängigkeit und Wirksamkeit noch heute sehr unterentwickelt und ide-
enlos erscheint.

M. Seyfried, Unabhängigkeit und Wirksamkeit von Landesrechnungshöfen, 
DOI 10.1007/978-3-531-92799-2_1,
© VS Verlag für Sozialwissenschaften | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2011



4 1 Einleitung

1.1 Lieblingskind und Stiefkind

Unabhängigkeit und Wirksamkeit der Landesrechnungshöfe1 waren bereits
in den 1970er und 1980er Jahren viel diskutierte Modethemen. Dies lässt
sich besonders an der Fülle von Publikationen aus dieser Zeit erkennen.
In den 1990er Jahren und nach der Jahrtausendwende sind nur noch ver-
einzelt gehaltvolle Beiträge entstanden. Ein Blick in die gängige Litera-
tur suggeriert folglich ein eher geringes Interesse an Rechnungshöfen als
Forschungsgegenstand, obwohl auch in den letzten Jahren vereinzelt gute
und wichtige Beiträge entstanden sind (siehe exemplarisch Freytag 2005;
Klappstein 2000). Dabei „schlummert“ gerade in diesem Forschungsfeld ein
immenses Erkenntnispotenzial, wenn die grundlegende Bereitschaft vorhan-
den ist, auch neue Wege der Erkenntnis zu beschreiten. Eine neue Art der
Annäherung an den Forschungsgegenstand wird daher zu neuen Resultaten
führen, ohne zwangsläufig Altbewährtes zu vernachlässigen.
Die alten Pfade der Forschungsarbeiten über Rechnungshöfe sind ge-

prägt durch normative rechts- und finanzwissenschaftliche Ansätze, deren
Erkenntnisgehalt im Zeitverlauf sehr stark nachgelassen hat und zumeist
auch die praktische Relevanz vermissen lässt. Dabei ist unstrittig, dass
selbst die bestehende Fülle an Rechnungshofliteratur noch nicht jeden The-
menbereich abdecken kann. Überdies unterliegen die bereits veröffentlichten
Texte und Publikationen den üblichen „Alterungsprozessen“. Einige Teile
sind heute sehr eingeschränkt verwertbar (siehe etwa Reger 1961, Vialon
1962/1963, Bank 1966; 1965; 1962). Andere Werke haben sich zu einem
wahren Standard der Rechnungshofliteratur entwickelt. Sie sind aus dem
Forschungsdiskurs kaum noch wegzudenken (vgl. etwa Battis 1976; von Ar-
nim 1983; Wittrock 1986c; Blasius 2000; Heuer 2007).

1 Wenn im weiteren Verlauf der Terminus Rechnungshof verwendet wird, bezieht sich
dieser ausschließlich auf die deutschen Landesrechnungshöfe. Die Begriffe werden in
der vorliegenden Arbeit synonym verwendet, ebenso wie der Begriff Kontrollinstituti-
on (etc.). Darüber hinaus werden in der Arbeit nicht immer die offiziellen Eigennamen
der Landesrechnungshöfe verwendet, die nachfolgend daher einmal vollständig auf-
gelistet sind: Rechnungshof Baden-Württemberg, Bayerischer Oberster Rechnungs-
hof, Rechnungshof von Berlin, Landesrechnungshof Brandenburg, Rechnungshof der
Freien Hansestadt Bremen, Rechnungshof der Freien und Hansestadt Hamburg, Hes-
sischer Rechnungshof, Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommern, Niedersäch-
sischer Landesrechnungshof, Landesrechnungshof Nordrhein-Westfalen, Rechnungs-
hof Rheinland-Pfalz, Rechnungshof des Saarlandes, Sächsischer Rechnungshof, Lan-
desrechnungshof Sachsen-Anhalt, Landesrechnungshof Schleswig-Holstein, Thüringer
Rechnungshof.
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Die Lektüre der zahlreichen normativen insbesondere theoretisch-juristi-
schen und theoretisch-finanzwissenschaftlichen Abhandlungen verdeutlicht
eindrücklich, dass die Rechnungshöfe ein „Lieblingskind“ der Rechtswis-
senschaften sind (Jakobs-Woltering 1993: 8). Es gibt nur sehr wenige In-
stitutionen, über die sich so trefflich diskutieren lässt, ohne sich inhaltlich
konkret festlegen zu müssen. Hier gibt es juristische Ungereimtheiten, die
nach speziellen Begrifflichkeiten verlangen. Das sind ständige nicht enden-
de Diskussionen und Kontroversen über die Legitimation, die Organisation,
die Beratungs- und Prüfungstätigkeit, die Unabhängigkeit und vieles mehr.
Gerade ältere Untersuchungen oder zu stark normative Ansätze lassen je-
doch eine differenzierte Sichtweise auf die Wirklichkeit vermissen. Trotzdem
gibt es auch tiefer gehende, abwägende Betrachtungen, die durchaus zwi-
schen normativem Anspruch und empirischer Wirklichkeit unterscheiden
können. Dazu gehören etwa von Arnim (1983; 1978) oder Blasius (2000;
1996) sowie Wittrock (1984a; 1984c; 1983): um nur einige Vertreter zu
nennen. Zudem lässt sich gerade in der „jüngeren Vergangenheit“ beobach-
ten, dass die Rechtswissenschaftler nicht mehr zu sehr an den Paragraphen
„hängen“Ḋiese den Diskurs fördernde Auseinandersetzung zwischen Gesetz
und Wirklichkeit wirkt sich positiv auf die Forschungsergebnisse aus. Da-
bei kommen die inhaltlich substanziellen Beiträge vor allem aus den Rech-
nungshöfen selbst2, oder es handelt sich um eine der wenigen empirisch an-
gelegten Untersuchungen. Dies hängt damit zusammen, dass die normativ
ausgerichteten Untersuchungen der Rechtswissenschaften sowie die an Nor-
men und Modellen orientierten Betrachtungen der Finanzwissenschaften
einem derart komplexen Verfahren wie der öffentlichen Finanzkontrolle auf
Dauer nicht gerecht werden können (Diederich/Gilles/Otto/Otto/Weinert
1984: 482).
Trotz der zunehmend empirisch ausgerichteten Literatur werden nur sel-

ten begründete Annahmen oder Vermutungen vorgestellt, deren empirische
Beweisführung zumeist nicht mehr Gegenstand der jeweiligen Forschungsar-
beit ist (Diederich/Gilles/Otto/Otto/Weinert 1984: 494). Auffällig ist auch,
„daß die [...] Tätigkeit der Rechnungshöfe, einen [...] zu kurz gekommenen
Bereich [...] darstellt“ (Rürup/Seidler 1981: 501). An der beschriebenen Pro-
blematik hat sich bis heute nicht viel geändert. Dies mag auch daran liegen,
dass sich letztendlich nie so etwas wie eine Finanzsoziologie entwickelt hat
(Pirker 1989a: 13). Die meisten Problemstellungen werden getrennt in den

2 Eine solche Form der Selbstreflektion ist allerdings nur eingeschränkt positiv zu be-
werten. Trotzdem bieten diese Abhandlungen sehr interessante Innenansichten.
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scheinbar zuständigen Disziplinen untersucht, wodurch Erkenntnispoten-
ziale verschenkt wurden (und werden).
Nun liegt die Vermutung nahe, dass insbesondere die Sozial- oder die Ver-

waltungswissenschaften das Thema Rechnungshöfe für sich entdeckt haben,
da sie diese Lücke schließen könnten. Das ist weit gefehlt. Es gibt einen
einschlägigen Beitrag von Diederich u. a. (1984), der den Rechnungshof
schon im Titel treffend als „Stiefkind der Sozialwissenschaften“ bezeichnet
(Diederich/Gilles/Otto/Otto/Weinert 1984). Dieser Beitrag hat sowohl für
die empirischen als auch für die normativen Sozialwissenschaften bis heute
nichts von seiner Gültigkeit verloren. Noch immer scheinen die Rechnungs-
höfe für die Sozialwissenschaften so etwas wie ein rotes Tuch oder ein Buch
mit sieben Siegeln zu sein, denn „so vielfältig die Thesen und Positionen
zu einzelnen Aspekten [...], so spärlich sind empirische Untersuchungen zu
diesem Thema“ (Diederich/Gilles/Otto/Otto/Weinert 1984: 494). Mögliche
Ursachen für eine solch stiefmütterliche Behandlung sind im normativen
Bereich selbstverständlich die extreme Präsenz juristischer Ansätze und im
empirischen Bereich die schlechten Informations- und Datenzugänge. Doch
auch hier gibt es einige Untersuchungen, die neue Wege der Erkenntnis
aufzeigen, und die vor allem versuchen, das Wesen und den Kontext der
Rechnungshöfe und ihrer institutionellen Umwelt zu erfassen (Mann 1981;
Jakobs-Woltering 1993). Folgerichtig erweist sich die Datenlage als nicht so
schlecht. Sie ist bisher nur mangelhaft aufgearbeitet und reflektiert.
Ein weiterer Grund für das vorwiegende Desinteresse in den Politik- und

Verwaltungswissenschaften mag vor allem auch in der selbst auferlegten
Zurückhaltung der Rechnungshöfe gegenüber der Politik liegen. Das „po-
litical self restraint“ soll ihre Neutralität als unpolitischer Akteur sichern,
führt aber gleichzeitig zu einer Kontrollbeschränkung durch politische Ta-
buisierung (Freytag 2005: 31; Battis 1977: 243).3 Dem lässt sich jedoch
entgegenhalten, dass auch unabhängige Zentralbanken oder Verfassungs-
gerichte sehr stark im Interesse der Sozialwissenschaften stehen. Insofern
kann es nicht nur die Unabhängigkeit oder die politische Selbstbeschrän-
kung sein, die einen Rechnungshof „unattraktiv“ erscheinen lässt. Auch in
diesem Fall spielt die Erreichbarkeit von Daten, besonders bei der Erfas-
sung der Wirksamkeit, eine wichtige Rolle. Die Wirksamkeit der Zentral-

3 Allerdings wird in der Literatur betont, dass sich das Aufgabenfeld der Rechnungs-
höfe Veränderungen ausgesetzt sieht (Zavelberg 1990: 107; Ballew/Frishkoff 1993:
134). Die Frage, inwieweit die Rechnungshöfe politisch tätig werden, ist zudem ein
Diskussionsfeld, aus dem kaum noch substanzielle Erkenntnisse hervorgehen (Gil-
les/Haag/Otto/Weinert 1989: 179).
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bank kann beispielsweise an den festgelegten Zinssätzen und der Höhe der
Inflationsrate gemessen werden. Solche Indikatoren gibt es aber für die Mes-
sung der Rechnungshofwirksamkeit nicht. Zudem werden Begriffe wie etwa
Wirksamkeit oder Effektivität kaum definiert oder im Kontext erläutert.
So ist zwar hinreichend klar, woraus die Unabhängigkeit resultiert, es gibt
aber kaum gesicherte Erkenntnisse über die Wirksamkeit. Gerade hier zeigt
die Rechnungshofforschung erhebliche Lücken und Schwächen.

1.2 Rechnungshöfe – ein empirisch-defizitäres Forschungsfeld?

Der Blick auf die verschiedenen Felder der Rechnungshofforschung offenbart
einen erheblichen Mangel an empirischen Untersuchungen. Dieses Empi-
riedefizit ist neben dem Mangel an innovativen Forschungskonzepten und
neueren Forschungsergebnissen eines der offensichtlichsten Probleme in der
gegenwärtigen wissenschaftlichen Auseinandersetzung. Wie sieht aber das
beschriebene Empiriedefizit im Detail aus?
Dem bereits unter Punkt 1.1 erläuterten intensiven Umgang mit dem

rechtswissenschaftlichem Gedankengut steht ein nahezu fahrlässiger Um-
gang mit empirischen Daten gegenüber. Es gibt kaum Datenerhebungen.
Die wenigen vorhandenen empirischen Untersuchungen sind zumeist un-
zureichend oder zeigen zum Teil gravierende Schwächen. Es handelt sich
beispielsweise um Einzellfallstudien mit willkürlicher Datenauswahl und In-
terpretation.4 Was heißt es aber, wenn der „Einzelplan des Haushalts 2001
[...] 94 Stellen“ (Göke 2001: 66) für den Niedersächsischen Rechnungshof
ausweist? Welche Bedeutung kommt einem Etat von „derzeit etwa 26 Mil-
lionen DM“ (Göke 2001: 62) zu? Diese Fragen sind nicht ohne Weiteres zu
beantworten. Die meisten Darstellungen dienen der Veranschaulichung der
prekären Lage der Rechnungshöfe. Deshalb sollte hier mit Vorsicht agiert
werden, da es, wie in vielen anderen Fällen auch, vor allem auf das Ge-
samtbild ankommt.
Die seitens der Rechnungshöfe gegebenen Informationen über Personal-

stellen und die zur Verfügung stehenden Mittel gewinnen also erst dann
eine besondere Aussagekraft, wenn sie in Relation gesetzt werden. Dies
kann aber nur ein Vergleich zwischen den Rechnungshöfen leisten. Zwar
gibt es bereits vergleichende Untersuchungen zu den Rechnungshöfen, doch
4 Hier sei ausdrücklich erwähnt, dass dies nicht bei allen Arbeiten der Fall ist. Insbe-

sondere die Rechnungshöfe haben in diversen Publikationen hin und wieder Daten
vorgelegt, die Entwicklungen auch über längere Zeiträume gut dokumentieren (vgl.
Lonhard 1987; Bücker 1988).
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scheitern diese methodisch zumeist an den grundlegenden Gütekriterien der
Komparatistik – wie etwa der Fallauswahl oder der Operationalisierung.5
Nicht selten handelt es sich beispielsweise um eine willkürliche Kompilation
von Fällen, die einer theoretisch-analytischen Grundlage entbehrt. So ver-
gleicht Haller (2000) beispielsweise die Rechnungshöfe von Ghana, Simbab-
we und Deutschland. Yi (1987) vergleicht die Rechnungshöfe der Republik
Korea und der Bundesrepublik Deutschland. In beiden Fällen fehlt eine
plausible Begründung der Fallauswahl. Das Erkenntnisinteresse der Unter-
suchungen bleibt mehr oder weniger unklar. Bei beiden Autoren entsteht
bisweilen der Eindruck, als wäre der Bundesrechnungshof das Idealbild der
Rechnungshöfe.
Neben dieser etwas zugespitzten Kritik gibt es ein weiteres zentrales Ar-

gument, was gegen diese Art von Forschung spricht. So zieht sich die feh-
lende analytische Grundlage wie ein roter Faden durch die genannten Un-
tersuchungen. Demnach werden Unterschiede sowie Gemeinsamkeiten zwar
genannt und Empfehlungen abgegeben, aber es bleibt unklar, auf welcher
analytischen Grundlage dies geschieht. Der Mangel an empirisch gesicher-
ten Ergebnissen (Gilles 1986: 236) wird auf längere Sicht noch so etwas
wie eine chronische Begleiterscheinung der Rechnungshofforschung bleiben.
Dennoch gibt es ein Bedürfnis nach einem größeren empirischen Verständ-
nis von Kontrollinstitutionen, denn aussagekräftige Feststellungen über die
Betätigung etwa der Rechnungshöfe können nur mit empirischen Nachwei-
sen formuliert werden (Krebs 1984: 218). Oder, wie Jann (1987) es treffend
formuliert: „Normative Ratschläge sind ohne grundlegende empirische Fun-
dierung schwer zu akzeptieren; auch in der Verwaltungswissenschaft sollte
Therapie erst auf der Grundlage einer gründlichen Diagnose verordnet wer-
den“ (Jann 1987: 55). Das bedeutet nichts anderes als „auditing needs to
be evaluated“ (Power 1997: 13).

5 Bei den besagten Untersuchungen handelt es sich eher um einen Vergleich im wört-
lichen Sinn, d. h. Erkennen von Unterschieden und Gemeinsamkeiten. Der Ver-
gleich im analytischen Sinn ist aber neben dem Pflichtprogramm von Unterschieden
und Gemeinsamkeiten vor allem auch an den Wirkungen von bestimmten Merk-
malen/Variablen (bei x-zentrierter Forschung) und an der Erklärung von Ergebnis-
sen sowie Ereignissen (bei y-zentrierter Forschung) interessiert (Ganghof 2005a: 6;
Gschwend/Schimmelpfennig 2007a: 333; 2007b: 21).
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1.3 Vom leichtsinnigen Umgang mit Hypothesen

Eine der großen „Sünden“ der gängigen Rechnungshofliteratur ist der allzu
leicht-fertige Umgang mit unbewiesenen Hypothesen, was sich vor allem da-
durch erklären lässt, dass viele der kursierenden Vermutungen eher implizit
formuliert werden. Um zunächst begriffliche Klarheit herzustellen, erscheint
es sinnvoll zu sein, die Bezeichnung Hypothese näher zu definieren: „Allge-
mein bezeichnet man diejenigen Aussagen als ‚Hypothesen‘, die einen Zu-
sammenhang zwischen mindestens zwei Variablen postulieren. Unter einer
‚Variablen‘ versteht man einen Namen [...] für die Menge von Merkmals-
ausprägungen, die Objekten [...] zugeschrieben sind“ (Schnell/Hill/Esser
2005: 53).6 Vereinfacht gesprochen, geht es darum, für eine konkrete For-
schungsfrage Wirkungszusammenhänge aufzudecken. Ein Forschungspro-
blem kann demnach als (temporär) „gelöst“ angesehen werden, wenn es ge-
lungen ist, die entsprechen-den Ursachen zu ermitteln (Lehner/Widmaier
1995: 54). Hierbei kann die gewählte ländervergleichende Perspektive zu-
sätzliche Erkenntnispotenziale liefern und der Entwicklung neuer Hypothe-
sen dienen (Berg-Schlosser/Müller-Rommel 2003b: 340; Lehner/Widmaier
1995: 57). Schließlich geht es nicht nur darum, repräsentative Aussagen oder
originelle Befunde zu generieren. Es geht auch darum, bestehende Hypo-
thesen zu falsifizieren (oder zu verifizieren) und lieb gewonnene Vorurteile
zu widerlegen (oder zu bestätigen).
Wissenschaftliche Erklärungen, die den Namen verdienen, liegen nur dann

vor, wenn bestimmte Standards erfüllt werden: wie etwa eine eindeutige
Struktur der Argumentation, logische Korrektheit oder die empirische Be-
gründbarkeit (Schnell/Hill/Esser 2005: 57). Der Forschungsanspruch für
die Sozialwissenschaftler sollte dabei nicht nur in der reinen Deskription,
sondern eher im Identifizieren von Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen
liegen (Beck 2006: 352). Dennoch finden sich auch unter den erwähnten
Falsifikationsbemühungen nur selten Untersuchungen, in denen die aufge-
stellten oder die bereits bestehenden Hypothesen widerlegt werden (Berg-
Schlosser/Müller-Rommel 2003b: 332). Die empirische Sozialwissenschaft,
hier insbesondere die quantitative Forschung, ist zu sehr auf positive (= si-
gnifikante) Ergebnisse fokussiert (Beck-Bornholdt/Dubben 2001: 48). Soge-

6 Häder (2006) definiert dabei vier verschiedene Arten von Hypothesen: 1. Wenn-Dann-
Hypothesen, 2. Je-Desto-Hypothesen, 3. Deterministische (oder nomologische) und
probabilistische Hypothesen sowie 4. Individual-, Kollektiv- und Kontexthypothesen
(Häder 2006: 47ff.). Überdies sollten Hypothesen eine Reihe von Kriterien erfüllen
(siehe dazu Häder 2006: 44ff. und auch Atteslander 1995: 56/57).
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nannte „negative results“ (Lehrer/Leschke/Ihachimi/Vasiliu/Weiffen 2007:
53) werden in den renommierten Fachzeitschriften kaum veröffentlicht.
Ein erstes Beispiel für den Umgang mit Hypothesen sind etwa die zahl-

reichen immer wieder postulierten Wirkungszusammenhänge zwischen der
Unabhängigkeit und allen möglichen anderen Parametern. So konstatiert
Wittrock (1984a) für den Bundesrechnungshof eine gewisse, nicht näher de-
finierte Beziehung zwischen Unabhängigkeit und Wirksamkeit: „Die Unab-
hängigkeit des Bundesrechnungshofes und seiner Mitglieder ist kein Privileg
und keine persönliche Auszeichnung der Mitglieder des Bundesrechnungs-
hofes. Sie ist ihnen verliehen, weil dies der Wirksamkeit der Finanzkontrolle
dient“ (Wittrock 1984a: 825). Wenngleich sich hieraus nicht zwingend ei-
ne Hypothese herauslesen lässt, so ist doch der Zusammenhang zwischen
Unabhängigkeit und Wirksamkeit sehr naheliegend. Noch deutlichere Aus-
sagen werden für die Zusammenhänge zwischen Unabhängigkeit, Quali-
tät und Effizienz von Kontrollen getroffen. Demnach wird „die Korrelati-
on zwischen Unabhängigkeit des RH und Effizienz der Kontrolle auch von
finanzwissenschaftlicher und parlamentarischer Seite (an)erkannt“ (Blasi-
us/Kühne 1991: 400, Abkürzung im Original). Allerdings liegen auch hier
keine empirischen Ergebnisse vor. Es ist weder bekannt, ob es sich um
einen positiven oder einen negativen, um einen starken oder schwachen Zu-
sammenhang handelt. Beides wäre ohne Probleme festzustellen, wenn es
sich tatsächlich um eine empirische Untersuchung handeln würde. Aber es
scheint äußerst schwierig zu sein, die Effizienz von Rechnungshofkontrol-
len, selbst nur eines Rechnungshofes, zu ermitteln. Hierzu gibt es weder
Konzepte noch Ideen, wie derartige Messungen adäquat umgesetzt werden
können. Insofern bleibt diese „Korrelation“ zwischen Unabhängigkeit und
Kontrolleffizienz jeden Beweis schuldig.
Weiter heißt es in derselben Untersuchung von Blasius und Kühne (1991),

dass die „Kontrolle ohne Unabhängigkeit des Kontrolleurs [...] insuffizient
und ineffektiv“ sei (Blasius/Kühne 1991: 401; siehe auch Dittenhofer 1970:
182). Hier wird der Wirkungszusammenhang zwischen Unabhängigkeit und
Effektivität erneut als unumstößliche Tatsache dargestellt, ohne jedoch ent-
sprechende Beweise vorzulegen. Das erscheint insofern bedenklich, da selbst
die Behauptung, dass die Erde rund sei und sich um die Sonne drehe, kon-
kreter Beweise7 bedarf. Weil die Sonne auf- und untergeht, bedeutet dies

7 Kopernikus erarbeitete hierzu ein für damalige Zeiten aktuelleres Rechenmodell, wel-
ches von Kepler mit der Annahme von elliptischen Planetenumlaufbahnen in ein
konkretes mathematisches Modell gebracht und durch Newtons Gravitationsgesetz
schließlich physikalisch bewiesen wurde.



1.3 Vom leichtsinnigen Umgang mit Hypothesen 11

nicht, dass sie sich um die Erde dreht. Weil ein Rechnungshof unabhän-
gig ist, bedeutet dies nicht zwangsläufig, dass er dadurch wirksam, effizient
und effektiv ist. Diese und ähnliche Sachverhalte werden zu beweisen sein,
wenn entsprechende empirisch-analytische Konzepte vorliegen. Es erscheint
außerdem abwegig, dass nur die Unabhängigkeit als maßgebliche Bestim-
mungsgröße einen wirksamen, effizienten und effektiven Rechnungshof her-
vorbringt. Dazu dürften auch eine Reihe weiterer Betrachtungsgrößen wie z.
B. Organisation, Personalqualifikationen, Prüfungsmethoden etc. von Be-
deutung sein.
Die Diskussion um pseudo-empirische Ergebnisse erschöpft sich aber nicht

in den drei genannten Zusammenhängen. Miß (2006) sieht sogar einen di-
rekten Zusammenhang zwischen „dem Grad der dem Kontrolleur einge-
räumten Unabhängigkeit und der Qualität der Kontrollergebnisse“ (Miß
2006: 45). Allein die Tatsache des direkten Zusammenhangs schließt hier
im statistischen Sinne alle weiteren Einflussgrößen aus.8 Diese Äußerung er-
scheint jedoch ebenfalls etwas aus der Luft gegriffen. Es wäre zumindest an-
gemessen, darauf hinzuweisen, warum andere Einflussgrößen, wie etwa die
Qualifikation oder die Berufserfahrung, keinen Effekt auf die Qualität der
Kontrollergebnisse haben sollten. Beide Größen bieten durchaus Möglich-
keiten zur adäquaten Erhebung und Operationalisierung.9 Eine Kontrolle
nach Einflüssen von Drittfaktoren wäre daher kein Problem. Im Gegen-
teil: Die Problematik liegt viel mehr im Bereich der abhängigen Variable.
Wie sollte die „Qualität der Kontrollergebnisse“ gemessen werden, wenn
ein Großteil der Ergebnisse nicht veröffentlicht wird10, wenn nicht klar ist,
was ein qualitativ hochwertiges von einem qualitativ minderwertigen Prü-
fungsergebnis unterscheidet?
Eine weitere, sehr fragwürdige Hypothese, auch wenn sich diese nicht auf

die Unabhängigkeit bezieht, haben zweifelsohne Rürup und Seidler (1981)

8 In der Statistik ist ein direkter Effekt, ein Zusammenhang zwischen zwei Variablen
der nicht durch Drittvariablen, d. h. andere Bestimmungsgrößen oder verschiede-
ne Skalenniveaus, beeinflusst wird. Hier wird auch von einem sogenannten direkten
„bereinigtem“ Effekt einer unabhängigen Variable X auf eine abhängige Variable
Y gesprochen (Backhaus/Erichsen/Plinke/Weiber 2003: 61; Maier/Maier/Rattinger
2000: 100).

9 Die Qualifikation könnte beispielsweise durch den höchsten Bildungsabschluss sowie
die Anzahl der wahrgenommenen Weiterbildungen pro Jahr und die Berufserfah-
rung durch die Dienstzeit beim Rechnungshof sowie die Anzahl der durchgeführten
Prüfungen gemessen werden.

10 Der Präsident des Bayerischen Rechnungshofes spricht beispielsweise davon, dass in
seinem Haus rund 90% der Prüfungsergebnisse nicht veröffentlich werden (Fischer-
Heidlberger 2007: 6).
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zitiert. Dort heißt es, dass „der Wert der Budgetkontrolle im Quadrat der
Entfernung von der Gegenwart sinkt“ (Heinig 1952: 677, zitiert aus Rü-
rup/Seidler 1981: 506). Statt sich aber differenziert mit dieser Aussage aus-
einanderzusetzen, wird nachgelegt: „Dies gilt größtenteils auch heute noch“
(Rürup/Seidler 1981: 506). Erneut fehlt jeder Beweis, aber die Hypothese
wird einfach übernommen. Immerhin suggeriert sie mathematischen Ver-
stand, weil sie einen quadratischen Zusammenhang unterstellt, ohne sich
jedoch gleichzeitig mit den fundamentalen Problemen der Empirie ausein-
anderzusetzen. Schließlich ist nicht einmal klar, in welcher quadratischen
Beziehung der „Wert der Budgetkontrolle“ und die „Entfernung von der
Gegenwart“ überhaupt stehen sollen.11
Diese Form der Literaturkritik soll hier jedoch nicht ins Unendliche ge-

trieben werden. Es gibt noch weitere nennens- und lesenswerte Beispiele
(etwa Keller 1979: 707; Blasius 1990b: 124), auf deren Darstellung wird
aber verzichtet. Die zentrale Frage bleibt, welche Lehren aus dieser bewusst
etwas überspitzten Kritik zu ziehen sind?
Erstens geht es darum, Hypothesen oder plausible Vermutungen nicht

wie kausale Tatsachenaussagen darzustellen. Weil ein Zusammenhang ver-
mutet wird, bedeutet das noch lange nicht, dass es diesen tatsächlich in
der beschriebenen Form gibt. Falls doch, dann sollte anschließend über-
prüft werden, ob sich die vermuteten Kausalstrukturen bestätigen, da die
Zusammenhangsmaße hierüber für gewöhnlich keine Auskunft geben (Krä-
mer 1994: 144f.). Es ist also insgesamt etwas mehr Sensibilität im Umgang
mit der empirischen Beweisführung geboten. Zweitens darf keinesfalls davor
zurückgeschreckt werden, Hypothesen zu formulieren, auch wenn diese nach
dem gegenwärtigen Stand der Forschung noch nicht zu beweisen sind. Dabei
erweist es sich als fundamental wichtig, dass die Konstrukte – insbesondere
in den Sozialwissenschaften – ihre Bezugspunkte zur Realität haben (Bortz
2005: 6; von Alemann 1995: 36). Drittens erscheint es notwendig, immer
wieder auf die besondere Problematik der Beweisbarkeit solcher Aussa-
gen hinzuweisen. Es gibt wohl nur wenige Institutionen, die einen ähnlich
schmalen Informationszugang bieten wie die Rechnungshöfe. Doch findet
dieser Sachverhalt nur selten Erwähnung in der gängigen deutschsprachigen
11 Eleganter wäre es gewesen, zunächst eine nicht-lineare – bestenfalls eine exponenti-

elle – Beziehung zu unterstellen. Das klingt erstens genauso kompetent, bleibt aber
zweitens genauso unbewiesen. Damit müssten sich die Autoren jedoch nicht auf einen
fragwürdigen, quadratischen Zusammenhang einlassen. Schließlich gibt es verschie-
dene Formen, die ein quadratischer Zusammenhang annehmen kann. So ginge bei-
spielsweise aus der Gleichung f(x)=-x2 ein ganz anderer Kontext hervor wie aus der
Gleichung f(x)=-(x - a)2.
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Literatur. Demnach sollte ein Forschungsdesign angestrebt werden, welches
formale Aspekte berücksichtigt, ohne jedoch empirische Sachverhalte außer
Acht zu lassen.

1.4 Zentrale Forschungsfragen

Wenn unter Punkt 1.2 festgestellt wird, „auditing needs to be evaluated“
(Power 1997: 13), dann versteht sich die vorliegende Arbeit genau in diesem
Kontext. Sie bezieht sich dabei auf die Makroperspektive (vgl. etwa Verba
1991: 33) und hier besonders auf die Unabhängigkeit und Wirksamkeit. Zu
einer solchen Evaluation gehört neben der Wirksamkeitsmessung auch die
Erfassung wichtiger Rahmenbedingungen (Ressourcen, politisches Umfeld
etc.). Ein Rechnungshof agiert nicht im luftleeren Raum. Allerdings gibt es
dazu bisher weder Konzepte noch brauchbare Ansatzpunkte. Die vorliegen-
de Arbeit soll daher einen Beitrag dazu leisten, von der viel zu aufgeladenen
normativen Debatte wegzukommen, um das bestehende Empiriedefizit zu
korrigieren.
Ein genauerer Blick auf die weiter oben vorgestellten Hypothesen gibt

verschiedene Anhaltspunkte dafür, in welche Richtung die Arbeit geht. Es
sind imWesentlichen drei Merkmale, die immer wieder thematisiert werden:

• die Unabhängigkeit

• die Ressourcenausstattung und

• die Wirksamkeit der Rechnungshöfe.

Werden diese drei Merkmale mit verschiedenen anderen Variablen ver-
knüpft, so ergibt sich ein Datenbestand, der es ermöglicht, einige der ange-
führten Vermutungen auf ihre Gültigkeit hin zu überprüfen.
Drei zentrale Fragestellungen werden dabei besonders hervorgehoben,

da sie in der Literatur immer wieder auftauchen. Die erste Frage beschäf-
tigt sich mit der Messung von Unabhängigkeit. Sie löst sich damit von
der rechtswissenschaftlich geprägten Vorstellung, dass Unabhängigkeit ei-
ne dichotome Ja-/Nein-Kategorie ist. Die zweite Fragestellung befasst sich
mit dem Zusammenhang zwischen der Unabhängigkeit des Rechnungsho-
fes und der gezielten Einflussnahme durch die regierungstragende Mehrheit
(etwa durch Personalentscheidungen oder Ressourcenbeschneidungen). Da-
bei ist die Vermutung naheliegend, dass die Regierungsmehrheit versuchen
wird, einen unabhängigen Rechnungshof stärker zu beeinflussen als einen
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abhängigen Rechnungshof. Die dritte Frage bezieht sich auf den Zusam-
menhang zwischen Unabhängigkeit und Wirksamkeit, wobei immer wieder
davon geschrieben wird, dass eine höhere Unabhängigkeit mit einer höhe-
ren Wirksamkeit einhergeht. Zusammenfassend stellen sich daher folgende
Fragen:

1. Wie lässt sich die Unabhängigkeit von Rechnungshöfen messen?

2. Gibt es Anzeichen für eine direkte und systematische Ressour-
cenbeschränkung der unabhängigeren Rechnungshöfe?

3. Geht ein höherer Grad an Unabhängigkeit mit einer höheren
Wirksamkeit einher?

Lassen sich also die vielfach kursierenden und eher normativen Vermu-
tungen bestätigen oder entpuppt sich der eine oder andere Zusammenhang
als Märchen? Sind die unabhängigeren Rechnungshöfe wirksamer? Sehen
sie sich tatsächlich stärkeren Ressourcenbeschneidungen durch Regierung
und Regierungsmehrheit ausgesetzt? Werden wirksame Rechnungshöfe „zu-
rechtgestutzt“?
Das Hauptziel der vorliegenden Untersuchung ist damit die Überprüfung

verschiedener Hypothesen und Aussagen über die Landesrechnungshöfe und
der anschließende Versuch, die festgestellten Befunde plausibel zu erklären.
Damit beschreitet diese Arbeit einen neuen Weg, da es gegenwärtig keine
empirisch-vergleichenden Untersuchungen mit Makrodaten zu den Landes-
rechnungshöfen gibt.
Abschließend bleibt noch zu erörtern, wie damit umzugehen ist, wenn

die Hypothesen verifiziert bzw. falsifiziert werden. Sollten die Hypothesen
verifiziert werden, ist dies eher unproblematisch, da das „Bauchgefühl“ hin-
ter den normativen Argumentationssträngen jetzt auch empirisch fundiert
ist. Sollten die Hypothesen jedoch widerlegt werden, so ist nach plausiblen
Erklärungen zu suchen. Hierzu gibt es zwei Ansätze:

• Erstens handelt es sich bei den Untersuchungsergebnissen klassischer-
weise um Artefakte infolge von Fehlern in der Messung und/ oder
Operationalisierung (methodischer Ansatz).

• Zweitens gibt es andere, nicht messbare, aber entscheidende Bestim-
mungsgrößen, die dafür sorgen, dass es zwischen der Unabhängigkeit,
der Ressourcenausstattung und der Wirksamkeit des Rechnungshofes
keinen eindeutigen Zusammenhang gibt (inhaltlicher Ansatz).
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In den beiden Fällen wäre es irrelevant, wie unabhängig oder mit wel-
chen Ressourcen ein Rechnungshof ausgestattet ist. Es würden sich keine
Zusammenhänge mit der Wirksamkeit der Kontrollinstitution dokumentie-
ren lassen.

1.5 Untersuchungsdesign und Fallauswahl

Die Untersuchung folgt dem klassischen Design der empirisch-analytischen
Sozialwissenschaften.12 Darüber hinaus wird anhand des aufgeführten For-
schungsproblems deutlich, dass es sich bei dem vorliegenden Design im All-
gemeinen um ein y-zentriertes Design handelt (Gschwend/Schimmelpfennig
2007: 333; Ganghof 2005a: 3). Im Folgenden geht es zu allererst um die Ver-
gleichsmethode, die zwangsläufig auch sehr eng mit der Fallauswahl und
den zu untersuchenden Theorien verbunden ist (Minkenberg/Kropp 2005:
13). Danach gilt es zu erläutern, wie die wichtigsten Begriffe operationa-
lisiert werden, um dadurch weitgehend einheitlich die Grundlage für die
Datenerhebung und die anschließende Datenauswertung zu schaffen.
Die Arbeit folgt der allgemeinen Logik des Vergleichens. Hierbei geht es

um die Identifikation von relevanten Vergleichsdimensionen (Variablen) und
die Verwerfung oder Bestätigung von etablierten Annahmen und Verallge-
meinerungen (Lichbach/Zuckerman 1997a: 4; Lauth/Wagner 2002: 16). Nur
mit einem soliden Grundkonzept und mit entsprechenden Methoden kön-
nen die allgegenwärtigen Vorwürfe der „Nichtvergleichbarkeit“ oder des Ver-
gleichs von Äpfeln und Birnen entkräftet werden (vgl. auch Aarebrot/Bakka
2003: 57; Alemann/Tönnesmann 1995: 28).13
Die vorliegende Untersuchung orientiert sich dabei an der Methode des

„most similar cases design“ (MSCD). Hierbei geht es um das Untersuchen
der entscheidenden Unterschiede auf der Grundlage eines Vergleichs mög-
lichst ähnlicher Fälle (Berg-Schlosser/Müller-Rommel 2003a: 17; Sartori
1994: 22).

12 Dementsprechend sollten die in der Wissenschaft kursierenden Theorien sowohl lo-
gisch als auch empirisch wahr sein, wobei die logische Wahrheit eine Voraussetzung
der empirischen Wahrheit ist. Die empirische Wahrheit kann ihrerseits allerdings auch
dann begrenzt sein, wenn eine logische und schlüssige Theorie vorliegt (von Alemann
1995: 40).

13 Außerdem darf nicht vergessen werden, dass beide Aussagen letztendlich auf einen
impliziten Vergleich zurückzuführen sind. Wie sonst sollte es möglich sein, die Nicht-
Vergleichbarkeit festzustellen? Lassen sich nicht auch Äpfel und Birnen unter den
Dimensionen Kern- oder Fallobst zusammenfassen (Lauth/Winkler 2002: 76; Immer-
fall 1995: 28)?


